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Präambel 
 
Beschlossen durch den DRK-Präsidialrat vom 15./16.06.1998. Dieser Anhang wird ohne Änderungen durch Be-
schluss des Ausschusses Ehrenamtlicher Dienst übernommen. 
 
 
 
1. Gemäß der DRK-Satzung erfüllt das DRK seine Aufgaben mit ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Mitar-

beitern. Ehrenamtliche Aufgabenerfüllung bedeutet die freiwillige und unentgeltliche Tätigkeit. Hauptamtliche 
Aufgabenerfüllung bedeutet die freiwillige und entgeltliche Mitarbeit. 

 
2. Ehrenamtlichen soll aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben kein finanzieller Nachteil oder Vorteil entstehen. 
 
3. Daraus folgt, dass Ehrenamtliche den Ersatz notwendiger Auslagen bei Diensten und Einsätzen beanspru-

chen können. Erstattungsfähig sind dabei bei Spitzabrechnungen z.B. Auslagen für Fahrt (im Rahmen der 
steuerlich zulässigen Höchstgrenzen), Übernachtung und Verpflegung. 

 
4. Alternativ können folgende Obergrenzen für Verpflegungsmehraufwendungen für den pauschalierten Ausla-

genersatz zur Anwendung kommen: 
• bei Einsätzen zwischen 8 und 14 Stunden = Euro   6,-- täglich pro Person 
• bei Einsätzen zwischen 14 und 24 Stunden = Euro 12,-- täglich pro Person 
• bei Einsätzen über 24 Stunden   = Euro 24,-- täglich pro Person 

 
Die vorstehenden Pauschbeträge sind zu kürzen um die amtlichen Sachbezugswerte für Verpflegung, sofern 
Frühstück und/oder Mittagessen und/oder Abendessen unentgeltlich gewährt werden. 
 
Bei Einsätzen bis zu 8 Stunden täglich kann ein Auslagenersatz in angemessener Höhe gegen Beleg erfolgen. 
Wenn bei Einsätzen unter 8 Stunden täglich die Auslagen pauschaliert erstattet werden - dabei kann die Ober-
grenze für Einsätze zwischen 8 und 14 Stunden täglich nicht überschritten werden - ist zu beachten, dass Er-
stattungssummen ohne Nachweis von über Euro 255,65 jährlich bzw. Euro 1.848,-- jährlich für Übungsleiter, 
Ausbilder etc. steuerpflichtig sind. 

 
Bei Einsätzen im Ausland für IKRK oder Föderation sowie bei bilateralen Projekten des DRK und bei Projektde-
legationen von IKRK und Föderation an das DRK gelten die jeweils aktuellen per diem-Sätze von IKRK oder 
Föderation. 


